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Namens und in Vollmacht des Klägers bitten wir um Anberaumung eines baldigen 
Verhandlungstermins, in dem wir beantragen werden zu erkennen: 

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung zu verhängenden Ordnungsgeldes bis zu 
250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, 
oder 
einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollziehen am 
Geschäftsführer der Beklagten
zu unterlassen, 
im geschäftlichen Verkehr für Lebensmittel gegenüber 
Verbrauchern

1.
unter Angabe eines Preises mit einer Preisermäßigung zu 
werben, ohne den niedrigsten Gesamtpreis der letzten 30 
Tage vor Anwendung der Preisermäßigung anzugeben,

2.
unter Angabe eines Preises mit Verweis auf eine 
prozentuale Preisermäßigung zu werben, die nicht der 
Differenz zum niedrigsten Gesamtpreis der letzten 30 Tage 
vor Anwendung der Preisermäßigung entspricht,

jeweils sofern dies geschieht wie in Anlage K 2 wiedergegeben.
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Beweis: Werbung der Beklagten im Prospekt „Gültig von Mo.
15.12. bis Sa. 20.12.“ im Jahr 2025 mit einer Preisaktion
zu Milka Schokolade, Anlage K 2




